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Liebe Leserinnen und Leser, 

dem Deutschen Bundestag kommt in einer sehr kritischen Phase im Kampf gegen die Corona-
Pandemie erneut eine besondere Verantwortung zu. Die intensiven parlamentarischen Beratungen 
zum Vierten Bevölkerungsschutzgesetz verdeutlichen die Ernsthaftigkeit, mit der um effiziente und 
für die Bevölkerung nachvollziehbare Lösungen gerungen wird. Die mittlerweile in Deutschland 
dominante Virusvariante B.1.1.7 ist nach bisherigen Erkenntnissen deutlich infektiöser und 
verursacht offenbar schwerwiegendere Krankheitsverläufe. Deshalb zählt jeder Tag. Nichthandeln 
ist keine Option für uns. 

I. Die politische Lage in Deutschland 

Impftempo weiter beschleunigen, neue Perspektiven eröffnen. 
  
Die COVID-19-Impfkampagne läuft in Deutschland mittlerweile seit über hundert Tagen. Bis heute 
wurden insgesamt mehr als 22 Mio. Impfdosen verabreicht. Wir alle wissen, dass Impfen der Schlüs-
sel auf dem Weg raus der Pandemie ist. Wir wollen das Impftempo im engen Zusammenspiel von 
Herstellern, Bund, Ländern, Impfzentren und Hausärzten dauerhaft erhöhen. Der nächste wichtige 
Meilenstein für uns ist heute erreicht: Die Erstimpfung von 20 Prozent der deutschen Bevölkerung 
(„jede bzw. jeder Fünfte“). 

Lebensleistung des „Kanzlers der Einheit“ würdigen. 
  
Mit der Errichtung einer Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung möchten wir einen der bedeutendsten 
Politiker des 20. Jahrhunderts ehren. Als sechster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland 
gestaltete Helmut Kohl maßgeblich den Prozess der Wiedervereinigung mit und setzte die europäi-
sche Integration entschieden fort. Unser Ziel ist die Schaffung einer Bundesstiftung, um Helmut 
Kohls politisches Erbe, sein Wirken und seine wichtigsten Erfolge zu veranschaulichen und zur Aus-
einandersetzung mit ihrer historischen Bedeutung anzuregen 

II. Die Woche im Parlament  

Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Trag-
weite. In zweiter und dritter Lesung beschließen wir das 4. Bevölkerungsschutzgesetz, mit dem die 
aktuelle dritte Welle der Pandemie gebrochen und Leben und Gesundheit vieler Menschen geschützt 
werden soll. Die Ausbreitung des Coronavirus und vor allem der Virusvariante B.1.1.7 hat sich zu 
einer sehr dynamischen Pandemie entwickelt, die bundeseinheitliche Regelungen und Maßnahmen 
zwingend notwendig macht. So kann der staatlichen Schutzpflicht für Leben und Gesundheit ent-
sprochen werden – ein Verfassungsgut, dem wir verpflichtet sind. Zugleich stellen wir damit die 
Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems als überragend wichtigem Gemeingut und damit die 
bestmögliche Krankenversorgung weiterhin sicher. Wir wollen durch eine solche gesetzliche Rege-
lung eine bundesweit klare Rechtslage schaffen. Das schafft Rechtssicherheit und Klarheit für die 
Bürgerinnen und Bürger. 
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Inhaltlich werden bundeseinheitliche Standards für Schutzmaßnahmen in Landkreisen oder kreisfrei-
en Städten ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 pro 100.000 Einwohner geschaffen. Bei Über-
schreiten dieser sehr hohen Fallzahl treten Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in 
Kraft. Unterschreitet die Inzidenz an fünf Werktagen die 100er-Schwelle, treten diese Notmaßnah-
men außer Kraft. Damit wollen wir ein zu schnelles Ping-Pong mit unterschiedlichen Schutzmaßnah-
men verhindern. 
  
Die mit der neuen Notbremse ergriffenen Maßnahmen gelten nur bis zum 30. Juni 2021. Damit wer-
den die entsprechenden Grundrechtseingriffe sehr klar und deutlich befristet. Zugleich zeigen wir 
Perspektive auf: Rechtsverordnungen der Bundesregierung etwa für die Rückgabe von Rechten ins-
besondere an Geimpfte bedürfen der Zustimmung des Deutschen Bundestages und des Bundesrates. 
An dem Entwurf einer solchen Rechtsverordnung arbeitet derzeit die Bundesregierung. 

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/1972 über den europäischen Kodex für die elek-
tronische Kommunikation und zur Modernisierung des Telekommunikationsrechts (Telekommu-
nikationsmodernisierungsgesetz). Das Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung verabschieden, 
dient der Umsetzung des europäischen Telekommunikations-Kodex und reformiert das Telekommuni-
kationsgesetz. Wir setzen damit die Mobilfunkstrategie der Bundesregierung vom November 2019 um 
und schaffen den zukünftigen Rechtsrahmen für einen erfolgreichen Mobilfunk- und Glasfaseraus-
bau. Wir schaffen erstmals einen klaren gesetzlichen Auftrag für den Mobilfunkausbau. Die Bundes-
netzagentur erhält das Ziel, entlang aller Autobahnen, Bundesstraßen, Landstraßen und Kreisstraßen 
und entlang aller Schienenstrecken möglichst bis 2026 mindestens 4G zu gewährleisten und das 
durchgehend und unterbrechungsfrei, für alle Mobilfunkkunden. Damit legen wir gleichzeitig die 
Basis für einen flächendeckenden 5G-Ausbau. 
  
Wichtige Neuerungen betreffen den Verbraucherschutz: Neue Festnetz- und Mobilfunkverträge kön-
nen weiterhin eine 24-monatige Vertragslaufzeit enthalten. Danach sehen wir aber nun auch eine 
Regelung zur Kündigung zum Ende jedes Monats vor (d.h. eine monatliche Beendigungsmöglichkeit 
des Vertrages). Daneben bleibt es bei Telekommunikationsverträgen bei der aktuell schon geltenden 
Regelung, dass die Anbieter auch 1-Jahres-Verträge anbieten müssen. Mit dem Rechtanspruch auf 
schnelles Internet wird erstmals eine Grundversorgung verpflichtend festgelegt. Wir haben neben 
der Mindestbandbreite, zwingend festzulegende technische Kriterien wie Latenz und Uploadrate 
ergänzt. Nur so kann sichergestellt werden, dass über diese Grundversorgungsanschlüsse auch stabil 
und ruckelfrei Homeschooling und Homeoffice mit Verschlüsselung realisierbar ist. 

Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz). In 
zweiter und dritter Lesung beschließen wir ein Gesetz, das ein breites Hilfsangebot für (Pflege-)Fa-
milien bereitstellt. Das Gesetz sieht eine bessere Kooperation zwischen allen wichtigen Akteuren im 
Kinder- und Jugendschutz vor und reformiert den Hilfeplan für Pflegefamilien. Der Anspruch auf Be-
ratung und Förderung wird festgeschrieben. Auch den Kindern und Jugendlichen selbst kommt ein 
Beratungsanspruch gegenüber dem Jugendamt zu. Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sollen 
durch einen Stufenplan wirksamer in ihrer Eingliederung unterstützt werden. 

Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten. In erster Lesung diskutie-
ren wir einen Gesetzentwurf, der in Erfüllung des Koalitionsvertrages die Einhaltung von Menschen-
rechten in der Lieferkette der Unternehmen stärken und Rechtsklarheit für die Wirtschaft schaffen 
soll. Künftig sollen in Deutschland ansässige Unternehmen ab einer bestimmten Größe verpflichtet 
werden, ihrer Verantwortung in der Lieferkette in Bezug auf die Achtung international anerkannter 
Menschenrechte durch die Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten besser nachzu-
kommen. Wir werden dieses Gesetz intensiv beraten, um die Menschenrechte und die praktischen 
Auswirkungen für unsere international sehr vernetzten Unternehmen in einen klugen Ausgleich zu 
bringen. 

Gesetz zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sowie zur landesrechtlichen 
Bestimmung der Träger der Sozialhilfe (Teilhabestärkungsgesetz). Nach einem Urteil des Bundes-
verfassungs-gerichts zum kommunalen Bildungspaket im SGB XII ist eine Aufgabenzuweisung durch 
die Länder an die Kommunen und Änderung der Vorschriften zur Trägerbestimmung im SGB XII erfor-
derlich. In zweiter und dritter Lesung entscheiden wir nun über den Entwurf zur Umsetzung der er-
forderlichen Anpassungen. Außerdem regeln wir u.a. die Ergänzung der elektronischen Meldeverfah-
ren um die Anträge für Kurzarbeitergeld und Saisonkurzarbeitergeld und die Verbesserung der Be-
treuung von Rehabilitanden in den Jobcentern. Darüber hinaus befasst sich der Entwurf mit den 
Ausbildungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen sowie deren bestmögliche Ausstattung. 
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Ein vitaler, klimastabiler Wald nutzt allen – Ökosystemleistungen ausreichend honorieren. Die 
nachhaltig bewirtschafteten Wälder in Deutschland erfüllen zahlreiche Ökosystemleistungen, die 
aktuell finanziell nicht honoriert werden. Dies betrifft unter anderem den Klima-, Wasser- und Bo-
denschutz, die Biodiversität oder gesellschaftliche Leistungen, wie beispielsweise das kostenfreie 
Betretungsrecht des Waldes. Mit dem Antrag soll die Bundesregierung aufgefordert werden, diese 
Ökosystemleistungen auf wissenschaftlicher Grundlage darzustellen und Modelle zu entwickeln, wie 
diese Leistungen in einen Wert gesetzt werden können. Darauf aufbauend sollen Systeme etabliert 
werden, um die von den Wäldern erbrachten Ökosystemleistungen zu honorieren, so dass Waldei-
gentümer Anreize erhalten, diese zu schützen beziehungsweise auszubauen. Das Honorierungssys-
tem soll möglichst so gestaltet sein, dass die finanziellen Mittel wieder zurück in die Entwicklung 
und den Erhalt von naturnahen und damit klimastabilen Waldökosystemen fließen. 

Gesetz zur Änderung des Anti-Doping-Gesetzes. In erster Lesung debattieren wir ein Gesetz, das 
eine zusätzliche bereichsspezifische Regelung zur Strafmilderung oder zum Absehen von Strafe bei 
Aufklärungs- und Präventionshilfe (Kronzeugenregelung) einführt. Eine ähnliche Regelung im Betäu-
bungsmittelgesetz hat sich als überaus wirkungsvolles Ermittlungsinstrument erwiesen und ermög-
licht flächendeckend wichtige Ermittlungserfolge. 

Wir beraten über vier Auslandseinsätze der Bundeswehr: 
- Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der durch die Europäische Uni-

on geführten EU NAVFOR Somalia Operation ATALANTA zur Bekämpfung der Piraterie vor der Küste 
Somalias, 

- Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der durch die Europäische Union geführten mili-
tärischen Krisenbewältigungsoperation im Mittelmeer EUNAVFOR MED IRINI, 

- Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Militärmission der Europäi-
schen Union als Beitrag zur Ausbildung der malischen Streitkräfte (EUTM Mali) und  

- Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Multidimensionalen Inte-
grierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali (MINUSMA).   

III. Daten und Fakten 

Deutschland macht Fortschritte in der Integration. Zu dieser Aussage führt die aktuelle Studie zur 
Integration von Migranten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Die Hälfte aller Migranten 
erster Generation fühlten sich 2018 als Deutsche, von der zweiten Generation waren es sogar drei 
Viertel der Befragten. Seit 2003 kontinuierlich angestiegen sind die Anteile aller Migranten erster 
und zweiter Generation, die gut auf Deutsch schreiben können, sich nicht benachteiligt fühlen, ei-
nen Hochschulabschluss haben und erwerbstätig sind. Zur insgesamt positiven Bilanz führen auch die 
Ergebnisse, dass 56 % der Migranten erster Generation und 77 % zweiter Generation einen nicht mi-
gratorisch geprägten Freundeskreis haben, ein starkes Indiz für die soziale Integration in die deut-
sche Gesellschaft. Das Gesamtbild muss dennoch differenziert betrachtet werden, da die Integrati-
on von Zuwanderern aus EU-Staaten deutlich besser funktioniert, die Integration von türkischstäm-
migen Migranten aber noch einige Mängel aufweist. Einen eindeutig positiven Trend attestiert das 
IW dem Bereich der Innovation, da in Deutschland wohnhafte Erfinder mit ausländischen Wurzeln 
2018 einen Anteil von 11,2 % an allen in Deutschland entwickelten Patenten für sich deklarieren 
konnten. Seit 2008 (6,6 %) hat dieser Anteil jährlich um durchschnittlich 0,9 Prozentpunkte zuge-
nommen. 
(Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft) 
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